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Der

Landeswahlleiter

1. Allgemeines

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

Gewählt wird die Landrätin/der Landrat des Landkreises 

Spree-Neiße und die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

der Stadt Forst (Lausitz) jeweils für die Dauer von 8 Jahren

Rechtsgrundlagen für diese Wahlen
 

• das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) 

• die Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)

  

Diese finden Sie im Heft „Hinweise für die Mitglieder der 

Wahlvorstände“ und sind öffentlich auszulegen.

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

1. Allgemeines
Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

1. Allgemeines

Der/Die Wahlvorstehende erhält folgende Unterlagen übergeben:

1. Wahlberechtigtenverzeichnis für den jeweiligen Wahlbezirk und 

Abschlussbeurkundung

2. Besonderes Wahlscheinverzeichnis (sofern vorhanden)

3. Amtliche Stimmzettel in genügender Anzahl

4. Orangene Mappe -Allgemein-

   - Checkliste für Wahlvorstände (Ausstattung Wahllokal)

   - Wahlbekanntmachung deutsch und sorbisch 

   - Musterstimmzettel je Wahl 

   - Telefonverzeichnis mit wichtigen Rufnummern (laminiert) 

   - Hinweise für Wahlvorstand (mit Rechtsgrundlagen Komm.-Wahl) 

   - Liste mit den Mitgliedern des Wahlvorstandes 

   - Zeitnachweise für Mitglieder des Wahlvorstandes

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

1. Allgemeines

Der/Die Wahlvorstehende erhält folgende Unterlagen übergeben:

5. Grüne Mappe -Bürgermeisterwahl- 

  - Niederschrift  

  - Sortierblätter

  - Zählliste für Urne

  - Zählliste für gültige und ungültige Stimmen

  - Verzeichnis über ungültige Wahlscheine (sofern vorhanden)

  - Hinweise zur Packordnung 

  - Verpackungsmaterial und Siegelmarken 

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

1. Allgemeines

Der/Die Wahlvorstehende erhält folgende Unterlagen übergeben:

6. Graue Mappe -Landratswahl- 

  - Niederschrift  

  - Sortierblätter

  - Zählliste für Urne

  - Zählliste für gültige und ungültige Stimmen

  - Verzeichnis über ungültige Wahlscheine (sofern vorhanden)

  - Hinweise zur Packordnung 

  - Verpackungsmaterial und Siegelmarken 

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Wir bitten die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher die Unterlagen

• am Samstag, den 07. März 2026 von 09:00 bis 12:00 Uhr 

     oder

• am Sonntag, den 08. März 2026 von 06:30 bis 07:00 Uhr

im Neuen Rathaus, Lindenstraße 10 -12,  Raum L 204 abzuholen.

Tragen Sie sich bitte in die Liste ein, so denn noch nicht geschehen!

Die Einrichtungsgegenstände (Urnen/Tischwahlkabinen) stehen bereits

in den jeweiligen Einrichtungen bereit.

1. Allgemeines
Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

2. Aufgaben des Wahlvorstandes

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

2. Aufgaben des 

Wahlvorstandes

• Wahlvorstand besteht aus fünf bis sechs Personen:

– ein/e Wahlvorsteher/in

– deren/dessen Stellvertretung

– eine schriftführende Person

– zwei bis drei weitere Mitglieder

• Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes:

– Beschlussfassung durch einfache Mehrheit

– bei Stimmengleichheit: Stimme der Wahlvorsteherin / des 

Wahlvorstehers ist ausschlaggebend

03.03.2026

= Mitglieder des 

Wahlvorstandes 

(MdW)

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

2. Aufgaben des 

Wahlvorstandes

• Anwesenheitspflichten des Wahlvorstandes:

– während der Wahlzeit von 8 Uhr bis 18 Uhr:

mindestens drei MdW einschließlich Wahlvorsteher/in und 

schriftführender Person oder der jeweiligen Stellvertretung

– während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

nach 18 Uhr:

möglichst alle, jedoch mindestens fünf MdW einschließlich 

Wahlvorsteher/in und schriftführender Person oder der jeweiligen 

Stellvertretung

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

2. Aufgaben des 

Wahlvorstandes

• Aufgaben Wahlvorsteher/in (und Stellvertretung):

– Verteilung der Aufgaben auf die MdW

– Verpflichtung der MdW zur unparteiischen Wahrnehmung des 

Amtes und zur Verschwiegenheit

– Beaufsichtigung über ordnungsgemäße Stimmabgabe im 

Wahlraum

– Korrektur des Wählerverzeichnisses, falls notwendig

(zum Beispiel bei nachträglich ausgestellten Wahlscheinen)

– Übermittlung der Bereitschafts- und Schnellmeldung an die 

Wahlbehörde

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

2. Aufgaben des 

Wahlvorstandes

• Aufgaben schriftführende Person (und Stellvertretung):

– Betreuung des Wählerverzeichnisses:

• Prüfung der Wahlberechtigung der Wählenden

• Vermerke der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis

• Zählung der Stimmabgabevermerke bei der Stimmenauszählung

– Ausfüllen der Wahlniederschrift

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

2. Aufgaben des 

Wahlvorstandes

• Aufgaben übrige MdW:

– Ausgabe der Stimmzettel

– Prüfung der Wahlberechtigung (Wahlbenachrichtigung 

und/oder Personaldokument)

– Sammlung der abgegebenen Wahlscheine

– Zählung der Stimmen bei der Ergebnisermittlung

– Unterstützung bei Beaufsichtigung der Wahlkabinen und 

Wahlurnen

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

3. Wahlvorbereitung

a) im Wahllokal

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

3. Wahlvorbereitung

a) im Wahlraum

• vor Öffnung des Wahlraums zu klären:

– Sind genügend amtliche Stimmzettel für die Wählenden 

vorhanden?

– Sind hinreichend Wahlkabinen aufgestellt und wird das 

Wahlgeheimnis gewahrt? Sind diese vom Platz der 

Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers sichtbar?

– Sind ausreichend (nicht radierfähige) Schreibstifte vorhanden?

– Reichen die aufgestellten Wahlurnen? Können sie nach der 

Prüfung versiegelt oder verschlossen werden?

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

• vor Öffnung des Wahlraums zu klären:

– Liegen das richtige Wählerverzeichnis des Wahlbezirkes und 

die Vordrucke zur Wahlniederschrift vor?

– Sind die gesetzlichen Grundlagen für die Wahl 

(Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz &     

Brandenburgische Kommunalwahlverordnung) vorhanden?

– Liegen die folgenden Dokumente und Hilfsmittel vor?

• Schnellmeldung

• Sortierblätter für die Zuordnung der Stimmzettel

• Hinweise für die Mitglieder der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände

03.03.2026

3. Wahlvorbereitung

a) im Wahlraum

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

3. Wahlvorbereitung

a) im Wahlraum

• vor Öffnung des Wahlraums zu klären:

– Ist genügend Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken 

der Stimmzettel und Wahlscheine für die spätere Rückgabe an 

die Wahlbehörde vorhanden?

– Ist der Ablauf der Schnellmeldung geklärt?

– Liegen alle wichtigen Rufnummern der Wahlbehörde (und ggf. 

des Ordnungsamtes) vor? Besteht eine direkte telefonische 

Verbindung, die gut hörbar und immer erreichbar ist? Ist das 

Handy aufgeladen und ist ein Akkuladegerät verfügbar?

03.03.2026

Der 

Wahlleiter



20

Der

Landeswahlleiter

3. Wahlvorbereitung

a) im Wahllokal

03.03.2026

Vorschlag für die 

Einrichtung eines 

Wahllokals

(dargestellte 

Sitzordnung ist, bis auf 

die schriftführende 

Person, nicht 

verbindlich)

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

3. Wahlvorbereitung

b) vor dem Wahllokal

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

3. Wahlvorbereitung

b) vor dem Wahllokal

• vor Öffnung des Wahllokals zu klären:

– Ist das Wahllokal gut und sichtbar ausgeschildert? Ist erkennbar, 

um welches Wahllokal es sich handelt (Wahlbezirksnummer)?

– Ist ein eventuell zusätzlicher barrierefreier Zugang klar 

ausgeschildert und auch geöffnet?

– Hängen am oder im Gebäude die Wahlbekanntmachung und 

Stimmzettelmuster in gut lesbarer Größe aus?

– Ist vor und im Wahlgebäude jegliche Wahlwerbung entfernt?

    → „Bannkreis“ für Wahlwerbung einschließlich Unterschriften-

   sammlungen um das Wahllokal: etwa 20 Meter

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

4. Wahlhandlung

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

• Öffnung des Wahllokals

– Eröffnung der Wahlhandlung um 8:00 Uhr

 → Sind alle Türen zum Wahllokal geöffnet?

– Überprüfung der Wahlurnen durch Wahlvorsteher/in:

• Wahlurnen sind vor Beginn der ersten Stimmabgabe leer

• danach: öffentliche Versiegelung der Wahlurnen

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

4. Wahlhandlung

Station 1

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

• Station 1 im Wahllokal – Teil 1 

– Prüfung der Wahlberechtigung
• durch Vorzeigen der Wahlbenachrichtigung

▪ wird bei der Hauptwahl NICHT einbehalten

▪ wird erst bei einer eventuellen Stichwahl einbehalten

• oder durch Vorzeigen eines amtlichen Dokuments mit   

Lichtbild (bspw. Personalausweis, Reisepass,             

Führerschein, Schwerbehindertenausweis,                      

Gesundheitskarte), sofern keine Wahlbenachrichtigung                   

vorgelegt wird

• Abgleich mit Wahlberechtigtenverzeichnis
– auf möglichen Sperrvermerk (W oder WB) achten!

• Stimmabgabevermerk (Häkchen  o.ä.) im Wahlberechtigtenverzeichnis

Hinweis: Bei der Prüfung der Identität dürfen Dritte die schutzwürdigen 

Personenangaben des Wählenden nicht zur Kenntnis nehmen (stille Kontrolle). 

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

• Station 1 im Wahllokal – Teil 2

– Prüfung der Wahlberechtigung

• bei wählenden Personen mit Wahlschein:

– Stimmabgabevermerk entfällt

– Einbehalten des Wahlscheins

Hinweis: Bei der Prüfung der Identität dürfen Dritte die schutzwürdigen 

Personenangaben des Wählenden nicht zur Kenntnis nehmen (stille Kontrolle). 

– Ausgabe der Stimmzettel

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter
4. Wahlhandlung

03.03.2026

• Prüfen der Wahlbriefe auf Gültigkeit

– Wahlschein für die richtige Wahl?

– Person muss sich ausweisen daraufhin Abgleich 

Personenangaben mit Wahlschein

– Wahlscheinnummer darf nicht auf der Liste der 

ungültigen Wahlscheine stehen

– amtliches Siegel enthalten, auch ohne Unterschrift 

gültig

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

03.03.2026

• weitere Handlungsempfehlungen: 

– Verbot der Doppelwahl:

Person mit „W“ oder „WB“-Vermerk im Wahlberechtigtenverzeichnis kommt 

ohne Wahlschein → keine Teilnahme an der Urnenwahl, da möglicherweise 

Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

– Korrektur der Stimmabgabe:

Person will Stimmabgabe korrigieren → Aushändigung eines neuen 

Stimmzettels, nachdem alter Stimmzettel im Beisein der Wahlvorsteherin/des 

Wahlvorstehers zerrissen wurde. 

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

4. Wahlhandlung

Station 2

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026

• Aufstellen der Wahlkabinen:

Wahlkabinen sind so aufzustellen, dass eine Einsicht durch Dritte während der 

Stimmabgabe – auch beim Betreten oder Verlassen der anderen Wahlkabinen – 

nicht möglich ist.

FALSCH:

ohne Zwischenraum

RICHTIG:

mit Zwischenraum

oder Einzelkabinen

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3

4. Wahlhandlung
Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

• Station 2 im Wahllokal

– Benutzen der Wahlkabine ist Pflicht!

– für Stimmabgabe sind dokumentenechte Stifte zu verwenden

• ein MdW prüft regelmäßig, ob in den Wahlkabinen vorhanden

– Regelmäßige Überprüfung der Wahlkabinen durch ein MdW  

(u.a. auf Wahlwerbung)

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

03.03.2026

• Hinweise zur Sicherung des Wahlgeheimnisses:

– Grundsatz: pro Wahlkabine nur eine Person

• Ausnahme 1: Kleinkinder, die nicht unbeaufsichtigt warten können.

• Ausnahme 2: Unterstützung einer körperlich beeinträchtigten Person 

(Seh-/Schreibfähigkeit) durch eine Hilfsperson (Begleitperson oder 

ein MdW).

– Stimmzettel muss in Wahlkabine gefaltet werden

– Verbot von Selfies in der Wahlkabine bzw.

Fotografieren oder Filmen der eigenen

Stimmabgabe (§ 52 Abs. 5 BbgKWahlV) 

oder der Stimmabgabe anderer Person (§ 107c StGB),

wenn wählende Person & dessen Votum identifizierbar

bei Missachtung:

Handhabung wie 

bei Korrektur der 

Stimmabgabe

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

4. Wahlhandlung

Station 3

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

03.03.2026

• Station 3 im Wahllokal

– Freigabe der Wahlurne durch den/die Beisitzer/in

– Eintragung in die Zählliste für die Wahlbeteiligung 

durch den/die Beisitzer/in

Zurückweisungsgründe:

– Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine 

gekennzeichnet

– mehrere Stimmzettel oder einen nicht amtlich 

hergestellten Stimmzettel abgeben oder einen 

weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen wollen

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

03.03.2026

• Hinweise zur Sicherung einer störungsfreien Stimmabgabe:

– Grundsatz: Ton- und Bildaufnahmen im Wahlraum unzulässig (auch 

für Medienvertretende) → Ausnahme: Einverständnis aller Personen, 

die aufgenommen werden sollen, liegt vor

– bei störendem Verhalten von Personen → Gebrauch des Hausrechts 

durch Wahlvorstand zulässig

– bei überlangem Aufenthalt von Personen in der Wahlkabine → 

Aufforderung zum Verlassen der Wahlkabine, damit nachfolgende 

Personen wählen können

– dabei ruhig und bestimmend auftreten

– im Notfall die Polizei rufen

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter4. Wahlhandlung

03.03.2026

• Schließung des Wahllokals um 18:00 Uhr

– noch anwesende Personen im Wahlraum sowie Personen, die sich 

vor 18 Uhr in die Warteschlange eingereiht hatten, müssen zur 

Stimmabgabe zugelassen werden

– die Öffentlichkeit bleibt auch nach der letzten Stimmabgabe 

hergestellt

– Unterlagen (nicht ausgegebene Stimmzettel, 

Wahlberechtigtenverzeichnis, usw.) sind von den Tischen zu 

entfernen

– Überprüfung der Wahlurne auf Unversehrtheit

Unmittelbar im Anschluss an die Wahlhandlung hat die Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses zu erfolgen – keine Pause

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des Wahlergebnisses

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 1. Schritt: Eintragen der Zahlen der Wahlberechtigten

– schriftführende Person: Übertragung der Werte A1 und A2 sowie 

A1+A2 in die Schnellmeldung

– Dokument mit den entsprechenden Werten ist dem 

Wahlberechtigenverzeichnis beigefügt

Hinweis:

Diese Tätigkeit kann 

schon vor 18 Uhr 

ausgeführt werden. 

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 2. Schritt: Ermitteln der Zahl der wählenden Personen

schriftführende Person: 

• Zählung der Stimmabgabevermerke im Wahlberechtigtenverzeichnis

• Zählung der einbehaltenen gültigen Wahlscheine B1

• Ermittlung der Zahl der wählenden Personen B

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026

• 3. Schritt: Sortieren der Stimmzettel zu den Sortierblättern

– Wahlurne vollständig leeren

– Sortierblätter auslegen

– Stimmzettel entfalten und dem jeweiligen Sortierblatt zuordnen

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

Gültige Stimmzettel 

nach Wahlbewerber

Stimmzettel, über die 

gesondert beschlossen wird

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 3. Schritt: Sortieren der Stimmzettel zu den Sortierblättern

Sortierblatt 1 & 2 (BM-Wahl) sowie Sortierblatt 1, 2, 3 & 4 (LR-Wahl)  

Alle gültigen Stimmzettel, die zu einer/einem Kandidatin/Kandidaten 

gehören, werden dem entsprechenden Sortierblatt zugeordnet.

Sortierblatt 1 & 2 (BM-Wahl) Sortierblatt 1, 2, 3 & 4 (LR-Wahl)

Der 

Wahlleiter



43

Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 3. Schritt: Sortieren der Stimmzettel zu den Sortierblättern

Sortierblatt 1 & 2 (BM-Wahl) sowie Sortierblatt 1, 2, 3 & 4 (LR-Wahl)  

Beispiel für einen eindeutig gültigen Stimmzettel:

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 3. Schritt: Sortieren der Stimmzettel zu den Sortierblättern

Sortierblatt 3 (BM-Wahl) sowie Sortierblatt 5 (LR-Wahl):

Stimmzettel, über die gesondert beschlossen wird 

(inklusive eindeutig ungültige und ungekennzeichnete Stimmzettel)

Auf diesem Stapel befinden sich:

▪ leere/ungekennzeichnete Stimmzettel,

▪ mit mehreren Kennzeichen, Parolen oder Beschriftungen versehene 

Stimmzettel,

▪ mit einem Zusatz oder einem Vorbehalt versehene Stimmzettel,

▪ durchgestrichene, durchgeschnittene oder durchgerissene Stimmzettel 

▪ erkennbar nicht amtlich hergestellte Stimmzettel,

    und

▪ Stimmzettel, über deren Gültigkeit (später) gesondert entschieden wird

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 3. Schritt: Sortieren der Stimmzettel zu den Sortierblättern

Sortierblatt 3 (BM-Wahl) sowie Sortierblatt 5 (LR-Wahl):
Stimmzettel, über die gesondert beschlossen wird (inkl. eindeutig ungültige u. ungekennzeichnete Stimmzettel)

Beispiele für eindeutig ungültige Stimmzettel:

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 3. Schritt: Sortieren der Stimmzettel zu den Sortierblättern

Sortierblatt 3 (BM-Wahl) sowie Sortierblatt 5 (LR-Wahl):
Stimmzettel, über die gesondert beschlossen wird (inkl. eindeutig ungültige u. ungekennzeichnete Stimmzettel)

Stimmzettel, auf denen der Wille der wählenden Person nicht eindeutig für 

eine/einen Kandidatin/Kandidaten erkennbar ist, werden ebenfalls diesem 

Sortierblatt (3 bzw. 5) zugeordnet.

Das sind grundsätzlich alle Stimmzettel, die den anderen Sortierblättern (1,2 

bzw. 1,2,3,4) nicht zuzuordnen waren, d.h.:

▪ auf denen der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 3. Schritt: Sortieren der Stimmzettel zu den Sortierblättern

Sortierblatt 3 (BM-Wahl) sowie Sortierblatt 5 (LR-Wahl):
Stimmzettel, über die gesondert beschlossen wird (inkl. eindeutig ungültige u. ungekennzeichnete Stimmzettel)

Alle Stimmzettel (gültige und ungültige), die dem Sortierblatt 3 (BM-Wahl) bzw. dem 

Sortierblatt 5 zugeordnet wurden, sind fortlaufend zu nummerieren, mit einer 

Begründung auf der Rückseite zu versehen und vom Wahlvorsteher abzuzeichnen.

 Bei Ungültigkeit → warum für ungültig erklärt

 Bei Gültigkeit → warum und für wen für gültig erklärt

Diese Stimmzettel werden in der jeweiligen Niederschrift unter Punkt 3.4.4 vermerkt und 

der jeweiligen Niederschrift als Anlage beigefügt.

Der 

Wahlleiter
Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 4. Schritt: Auszählen der Stapel und Ermitteln der Zahl 

  der wählenden Personen

Empfehlung: Beim Zählen die Stimmzettel nach 10 oder 20 Stimmzetteln 

kreuzweise ablegen (ggf. einfachere Fehlersuche).

− die MdW prüfen, ob alle Stimmzettel der Stapel (Sortierblätter) 

sortenrein abgelegt wurden

− Auszählung der Stimmzettel aller Stapel (in der Niederschrift unter B einzutragen)

− Eintragung der ermittelten Zahl auf dem zugehörigen Sortierblatt

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 4. Schritt: Auszählen der Stapel und Ermitteln der Zahl 

 der wählenden Personen

− Eintragen in Schnellmeldung

− Prüfen, ob Anzahl der Stimmzettel (3.2.1 / B) mit 

Anzahl der Stimmabgabevermerke im Wahlberechtigtenverzeichnis (3.2.2) und 

Anzahl der einbehaltenen gültigen Wahlscheine (3.2.3) übereinstimmt 
(siehe → 2. Schritt)

− Falls keine Übereinstimmung → Fehlersuche!

− Sollte Differenz Bestand haben, so ist die Anzahl der Stimmzettel = Anzahl der 

wählenden Personen

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 5. Schritt: Summen bilden und Kontrollrechnungen

– Bildung der Stapelsummen Sortierblatt 1 & 2 (BM-Wahl) sowie 

Sortierblatt 1, 2, 3 & 4 (LR-Wahl) und Eintragung bei D in der 

jeweiligen Niederschrift

• 6. Schritt: Übermitteln der Schnellmeldung an die 

  Wahlbehörde

– nach fehlerfreier Kontrollrechnung: unverzüglich telefonische 

Durchgabe der in der Schnellmeldung erfassten Felder an die 

Wahlbehörde (Wahlbezirksnummer und Ergebnisse)

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

5. Ermittlung des 

Wahlergebnisses

03.03.2026

• 7. Schritt: Übertragung der Werte in die Wahlniederschrift

– Übertragung aller Werte der Schnellmeldung in die Wahlniederschrift 

– Kontrolle der Richtigkeit der übertragenen Werte durch anderes MdW

– Wahlniederschrift ist abschließend von allen MdW zu unterschreiben

Der 

Wahlleiter
Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

6. Abschlussarbeiten

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

6. Abschlussarbeiten

• Verpacken der Wahlunterlagen gem. Wahlniederschrift 

(Punkt 5.8)

1. Paket mit gültigen Stimmzetteln (getrennt nach einzelnen Wahlen),

2. Paket mit eingenommenen Wahlscheinen,

3. Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln.

Pakete 1 & 2 werden versiegelt und mit Wahlbezirksnummer und 

Unterschrift versehen.

Paket 3 (unbenutzte Stimmzettel) ist nicht zu versiegeln.

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

6. Abschlussarbeiten

• Übergabe aller Unterlagen und Pakete an Wahlbehörde:

1. Die versiegelten und nicht versiegelten Pakete (gem. Punkt 5.8 der 

Niederschrift),

2. die Wahlniederschrift einschließlich der Anlagen,

2.1.  Zählliste(n) (gem. Punkt 3.4.5 der Niederschrift),

2.2.  alle Stimmzettel (gültige und ungültige), die dem Sortierblatt 3 bzw. 5  

llllllllllzugeordnet wurden (gem. Punkt 3.4.4 der Niederschrift),

3. das Wahlberechtigtenverzeichnis,

4. alle sonstigen von der Wahlbehörde zur Verfügung gestellten 

Gegenstände und Unterlagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Wahlbenachrichtigungen werden erst zur eventuellen Stichwahl 

einbehalten

Der 

Wahlleiter
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Der

Landeswahlleiter

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken

als Mitglied des Wahlvorstandes

bei der Landrats- und Bürgermeisterwahl 2026!

03.03.2026 Schulung Wahlvorstände

Der 

Wahlleiter
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